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1 Allgemeine Bestimmungen 

ADAC Südbaden schreibt für das Jahr 2024 die Südbadische ADAC Meisterschaft im Automobil 
Slalomsport für Fahrer mit einer gültigen Lizenz gemäß den DMSB – Bestimmungen nachfolgenden 
Richtlinien aus. 

2 Meisterschaft 

Ermittelt wird der Südbadische ADAC Meister (Mindestbewerberzahl 3) in den Gruppen 

G nach nat. DMSB – Reglement  
F nach nat. DMSB – Reglement  
H nach nat. DMSB – Reglement  
FS sofern durch Veranstaltungsprädikat möglich. 

Sowie den Gruppen 1-3 nach Clubsport Reglement des ADAC Südbaden e.V. 

3 Termine / Veranstaltungen 

Zur Meisterschaft werden folgende Veranstaltungen gewertet: 

Datum Veranstaltung Ortsclub Veranstaltungsort 

    
13.04.2024 Clubsport Slalom* MSC Offenburg Kartbahn Urloffen 
28.04.2024 DMSB Slalom 1  AC Hotzenwald Landstraße 
28.04.2024 DMSB Slalom 2  AC Hotzenwald Landstraße 
28.04.2024 Clubsport Slalom* AC Hotzenwald Landstraße 
05.05.2024 14. Hegau-Clubsportslalom* OSFG Hegau Bodensee ADAC FSZ Steißlingen 
11.05.2024 2. FMC/ADAC DMSB Slalom FMC Freiburg Kartbahn Urloffen 
11.05.2024 3. FMC/ADAC DMSB Slalom FMC Freiburg Kartbahn Urloffen 
22.06.2024 Franz Becht Gedächtnis* MRSV Ichenheim Uferstraße Ichenheim 
30.06.2024 27. ADAC Slalom AMC Bonndorf Landstraße  
07.07.2024 Bodensee Clubsport Slalom* AC Engen ADAC FSZ Steißlingen 
07.09.2024 FMC Clubsport Slalom* FMC Freiburg Kartbahn Teningen 
08.09.2024 34. ADAC Hegau Slalom OSFG Hegau Bodensee Landstraße 
08.09.2024 35. ADAC Hegau Slalom OSFG Hegau Bodensee Landstraße 
22.09.2024 42. ADAC-MSRT Slalom MSRT Freiamt Landstraße 

* Clubsport Veranstaltungen 

Zur Endwertung werden die 7 besten Klassenergebnisse jedes Fahrers herangezogen. Sofern zwei 
oder mehr Veranstaltungen nicht zur Durchführung gelangen, reduzieren sich die zur Wertung 
heranzuziehenden Ergebnisse um jeweils eines. Um in die Wertung zu kommen ist die Teilnahme 
an mindestens 3 Veranstaltungen notwendig. 
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4 Wertung 

Die Wertung für die Südbadische ADAC Meisterschaft im Automobil – Slalomsport erfolgt nach 
Punkten in den ausgeschriebenen Gruppen gemeinsam, jeweils in der offiziellen Klassenwertung 
der einzelnen Veranstaltungen ohne jegliche Sonderwertung.  

Gewertet wird nachfolgender Formel: 

Teilnehmer in der Klasse − Platzierung in der Klasse
Teilnehmer in der Klasse

 𝑥𝑥 10 + 0,5 

Südbadischer ADAC Meister ist der Fahrer, der die höchste gewertete Punktzahl aller 4 Gruppen 
erreicht. Bei Punktgleichheit entscheidet die größere Anzahl der 1., 2., 3. Plätze usw. Sollte weiterhin 
Punktgleichheit herrschen, entscheidet der Sportausschuss des ADAC Südbaden e.V. 

5 Allgemein 

Fahrer, die rechtskräftig durch das DMSB – Sportgericht verurteilt wurden, bzw. deren Strafe im 
Laufe des Jahres in den DMSB – Mitteilungen veröffentlicht wird, werden von der Meisterschaft 
ausgeschlossen und die bis dahin errungenen Punkte gestrichen. In der Wertung nachfolgende 
Fahrer rücken auf. 

Bei Terminänderungen entscheidet der Sportausschuss, ob die Veranstaltung für die Meisterschaft 
gewertet oder ob eine Ersatzveranstaltung herangezogen wird. 

Die Ehrung erfolgt nach Abschluss des Sportjahres im Rahmen der Sport – Gala des ADAC 
Südbaden e.V. im Januar 2024 

 
ADAC Südbaden e.V. 
Sportabteilung 
 
Stand 16.02.2024 
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Haftungsverzicht 
Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Er bzw. bei Minderjährigen ebenfalls seine 
Erziehungsberechtigten trägt/tragen im Rahmen der Gesetze die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm 
verursachten Schäden. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
 
Der Teilnehmer bzw. bei Minderjährigen ebenfalls seine Erziehungsberechtigten erklärt/erklären mit Abgabe der Einschreibung 
(Nennung) den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die ihm/ihnen im Zusammenhang mit der Veranstaltung (Training, 
Wertungsläufe etc.) entstehen, und zwar gegen 
 

- die anderen Teilnehmer und deren Helfer, die Eigentümer und Halter der anderen Fahrzeuge, 
- eigene Helfer, den Eigentümer und Halter des eigenen Fahrzeugs, 
- den DMSB e.V. und die dmsj, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die DMSW (Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst) GmbH; 

deren Präsidenten, Organe, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, ehrenamtliche Helfer und hauptamtliche Mitarbeiter, 
- den ADAC e.V. und die ADAC SE sowie deren Tochter- und Beteiligungsunternehmen, die ADAC Regionalclubs und die ADAC 

Ortsclubs, deren Präsidenten, Organe, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder, ehrenamtliche Helfer und 
hauptamtliche Mitarbeiter, 

- den Promoter/Serienorganisator und Sponsoren der Serie, 
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der 

Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör 

verursacht werden, und 
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen sowie die gesetzlichen Vertreter aller zuvor genannten Personen und Stellen. 

 
Dieser Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des enthafteten Personenkreises beruhen sowie 
nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (also einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung regelmäßig vertraut werden darf) durch den 
enthafteten Personenkreis. 
 
Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für 
Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Stillschweigende 
Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehendem Haftungsverzicht unberührt. 
 
Mit Nennung nimmt der Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherungen 
(Kfz-Haftpflichtversicherung, Kasko-Versicherung etc.) für Schäden, die im Rahmen der Veranstaltungen entstehen, nicht gewährt 
wird. Er verpflichtet sich, auch den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs hiervon zu unterrichten. 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen 
Schäden, die die automobilsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der 
Teilnehmer alle behandelnden Ärzte - im Hinblick auf das sich daraus unter Umständen auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko 
- von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem DMSB, dem ADAC (ADAC e. V. , ADAC Regionalclubs und ADAC Ortsclubs) 
und gegenüber den Rennärzten, Slalomleitern, Schiedsgerichten. 
 
Freigabe Bildmaterial: 
Mit der Einsendung des Bildmaterials erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien 
Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den ADAC (1). Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis 
zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während den Veranstaltungen sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, 
öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen 
Begleitpersonen, die alle vom Teilnehmer hierüber vorab entsprechend umfassend informiert wurden, oder der von ihren 
Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die Berichterstattung 
über die Veranstaltungen, die Teilnehmer und die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbesondere ADAC-
Internetauftritt und Facebook, auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder der 
Veranstaltungsbewerbung. 
Ich willige ferner ein, dass der ADAC (1) meine in den Formularen erhobenen Daten für folgende Zwecke verwendet: 
 
Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an den Veranstalter des Rennens und 
DMSB (Deutscher Motor Sport Bund e.V.), Eigenwerbung oder Veranstaltungsbewerbung, Übermittlung an den ADAC (1)  
 
(1) ADAC ist ADAC Verbund (ADAC e.V., ADAC SE, ADAC Stiftung, ADAC Versicherung AG, ADAC Rechtsschutz Versicherung 
AG, ADAC Autovermietung GmbH, ADAC Autoversicherung AG, ADAC Finanzdienste GmbH, ADAC Medien und Reise GmbH, 
ADAC Regionalclubs mit den jeweiligen Tochtergesellschaften) 
 
Hinweis 
Falls einer dieser Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an den Veranstaltungen (Vorgaben zur Veranstaltung) nicht 
möglich. Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft unter ADAC-Sport@sba.adac.de widerrufen. Wenn der 
Teilnehmer/in noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das alleinige 
Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich abzugeben. 
Bei der Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und Anschrift erforderlich. 

mailto:ADAC-Sport@sba.adac.de

